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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1984

Norm

AKHB aF Art6 Abs2 litb

VersVG §6 Abs2 B3

Rechtssatz

Bei einem unter sechzehnjährigen Mopedfahrer kann der Kausalitätsgegenbeweis auch bei nur ganz geringfügiger

Unterschreitung des Mindestalters nicht durch den Nachweis der Reife eines Sechzehnjährigen geführt werden, wenn

ein Fahrfehler feststeht.
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